
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 14. November 2024  

 
Mandantenbrief Oktober/November 2024 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Vergabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer ab November 2024 
· Art und Weise der Aufzeichnungen zur Gewinnermittlung ist eine Tatsache 
· Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen zur E-Rechnung veröffentlicht 

 
Einkommensteuer 

· Steuerermäßigung für Erneuerung einer Heizungsanlage nur nach Montage 
 

Umsatzsteuer 
· Autohaus in Planungsphase: Kein Vorsteuerabzug für Erwerb eines Supersportwagens 

als Ausstellungsstück 
· Bei Lieferung von Mieterstrom zum Vorsteuerabzug berechtigt 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2024 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

11.11.20241 10.12.20241 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.12.2024 

Körperschaftsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Entfällt 10.12.2024 

Umsatzsteuer 11.11.20242 10.12.20243 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 14.11.2024 13.12.2024 

Scheck5 11.11.2024 10.12.2024 

Gewerbesteuer 15.11.2024 Entfällt 

Grundsteuer 15.11.2024 Entfällt 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 18.11.2024 Entfällt 

Scheck5 15.11.2024 Entfällt 

Sozialversicherung6 27.11.2024 23.12.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. 
h. am 25.11.2024/19.12.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach-
ten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 



 

Allgemein 

Vergabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer ab November 2024 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat darüber informiert, dass die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise ohne Antragstellung ab No-
vember 2024 zugeteilt werden soll. Sie wird entweder im Wege der Öffentlichen Mit-
teilung oder über das ELSTER-Benutzerkonto vergeben. 
Die W-IdNr. gilt auch als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer nach dem Unter-
nehmensbasisdatenregistergesetz. Umfangreiche Informationen sowie FAQs finden 
Sie auf der Homepage des BZSt 
(https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschafts-
Identifikationsnummer/FAQ/faq_widnr.html). 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 21.08.2024 den Regierungs-
entwurf einer Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-
Identifikationsnummern (Wirtschafts-Identifikationsnummer-Verordnung - WIdV) auf 
seiner Internetseite 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Geset
zesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2024-06-28-WIdV/2-
Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2) veröffentlicht. Es handelt sich 
um eine zustimmungspflichtige Rechtsverordnung, weswegen der Bundesrat noch 
beteiligt werden muss. Frühestmöglicher Zeitpunkt wäre hierfür die Sitzung des Bun-
desrats am 27.11.2024. 

Art und Weise der Aufzeichnungen zur Gewinnermittlung ist eine Tatsache - 
Korrektur bestandskräftiger Steuerbescheide nach Außenprüfung zulässig 

Die Art und Weise, in der ein Steuerpflichtiger, der seinen Gewinn durch Einnahme-
nüberschussrechnung ermittelt, seine Aufzeichnungen geführt hat, ist eine Tatsache 
(§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), die - wird sie dem Finanzamt nachträglich bekannt - zur Kor-
rektur eines bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids führen kann. So ent-
schied der Bundesfinanzhof (Az. III R 14/22). 
In den Jahren 2013 und 2014 ermittelte der Kläger, ein Einzelunternehmer, seinen 
Gewinn im Wege der Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG). Das Fi-
nanzamt veranlagte ihn zunächst erklärungsgemäß und ohne Vorbehalt der Nach-
prüfung. Eine spätere Außenprüfung beanstandete die Aufzeichnungen des Klägers 
als formell mangelhaft und führte zu einer Hinzuschätzung. Das Finanzamt änderte 
daraufhin die bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide der Streitjahre 2013 
und 2014. Dies sei auch verfahrensrechtlich zulässig, da im Rahmen der Außenprü-
fung nachträglich steuererhöhende Tatsachen bekannt geworden seien (§ 173 Abs. 
1 Nr. 1 AO). 
Dem folgte der Bundesfinanzhof im Grundsatz. § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO lasse eine Än-
derung bestandskräftiger Steuerbescheide nicht nur dann zu, wenn sicher feststeht, 
dass der Steuerpflichtige Betriebseinnahmen nicht aufgezeichnet hat. Auch die Art 
und Weise, in der der Steuerpflichtige seine Aufzeichnungen geführt hat, ist eine 
Tatsache im Sinne des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO.  
Dies gilt für Aufzeichnungen über den Wareneingang (§ 143 AO) ebenso wie für 
sonstige Aufzeichnungen oder die übrige Belegsammlung eines Steuerpflichtigen, 
der seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, auch wenn die 
Einnahmenüberschussrechnung § 4 Abs. 3 EStG keine Verpflichtung zur förmlichen 
Aufzeichnung der Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben vorsieht. 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschafts-
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Geset


 
 

Referentenentwurf eines E-Fuels-only-Gesetzes 

Das Bundesfinanzministerium hat am 08.10.2024 den Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur steuerlichen Behandlung von lediglich mit E-Fuels betreibbaren Kraftfahr-
zeugen (E-Fuels-only-Gesetz) veröffentlicht. Demnach sollen die für Elektro- und ex-
tern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge bestehenden Sonderregelungen für z. B. 
Dienstwagenbesteuerung, Kfz-Steuer und Hinzurechnung von Mietzinsen und 
Leasingraten auch auf E-Fuels-Fahrzeuge ausgeweitet werden. Der Großteil der 
Regelungen gilt erst ab 2030. 

Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen zur E-Rechnung veröffentlicht 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 15.10.2024 das Schreiben 
"Ausstellung von Rechnungen nach § 14 UstG - Einführung der obligatori-
schen elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unter-
nehmern ab dem 01.01.2025" veröffentlicht. Darin erläutert es die zur E-Rechnung 
getroffenen Regelungen des Wachstumschancengesetzes und geht auf besondere 
Fragestellungen zur E-Rechnung ein. Im Wesentlichen ist das finale BMF-Schreiben 
inhaltsgleich mit dem im Juni 2024 veröffentlichten Entwurf. Neu hinzugekommen 
sind konkretisierende Erläuterungen. 
Die nachfolgenden Punkte fassen die wichtigsten Aspekte zur Einführung der ver-
pflichtenden elektronischen Rechnungen (B2B) zusammen: 

1. Die gesetzlichen Pflichten zur Rechnungsausstellung werden durch das 
Wachstumschancengesetz umfassend neu formuliert und inhaltlich ange-
passt. 

2. Ab dem 01.01.2025 ist für alle Unternehmensgrößen verpflichtend die Mög-
lichkeit zum Empfang einer elektronischen Rechnung als strukturierter Da-
tensatz bei inländischen B2B-Leistungen sicherzustellen. 

3. Ab dem 01.01.2028 ist für alle Unternehmen verpflichtend eine elektronische 
Rechnung als strukturierter Datensatz bei inländischen B2B-Leistungen aus-
zustellen. 

4. Die elektronische Rechnung muss in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden und eine elektronische 
Verarbeitung ermöglichen. 

5. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsausstellung besteht für Leis-
tungen eines Unternehmers an einen anderen Unternehmer im Inland (B2B). 

6. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsausstellung besteht auch im 
Falle der Abrechnung durch eine Gutschrift, wenn die Rechnung durch den 
Leistungsempfänger ausgestellt wird. 

7. Die EU-Norm für elektronische Rechnungsausstellung gemäß der Richtlinie 
2014/55/EU legt die inhaltlichen Anforderungen an das strukturierte Format 
einer elektronischen Rechnung fest. 



 
8. Die Einführung der verpflichtenden elektronischen Rechnungsausstellung 

dient der Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug und der Effizienzsteige-
rung in Unternehmen. 

9. Die Einführung der E-Rechnung B2B bildet die Voraussetzung für die Einfüh-
rung einer Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung von Umsät-
zen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitliches IT-System 
der Verwaltung. 

Einkommensteuer 

Kein Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen bei geleisteter Vo-
rauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der Hand-
werkerleistungen erbracht wird 

Es besteht kein Anspruch auf den Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistun-
gen bei Leistung einer nicht durch eine Rechnung angeforderten Vorauszahlung, 
wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der Handwerkerleistungen er-
bracht wird. So entschied das Finanzgericht Düsseldorf (Az. 14 K 1966/23). 
Die streitgegenständlichen Aufwendungen würden zwar dem Grunde nach dem Tat-
bestand des § 35a Abs. 3 EStG unterfallen, für die Handwerkerleistungen hätten je-
doch keine Rechnungen vorgelegen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ist, dass der Steuerpflichtige für die 
Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Er-
bringers der Leistung erfolgt ist. Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen 
Aufwendungen scheidet zudem auch deshalb aus, weil keine Aufwendungen „für die 
Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen“ getätigt wurden. Handwerkerleistun-
gen wurden im Streitjahr nicht erbracht. Eine Berücksichtigung der Zahlungen ist 
auch deshalb zu versagen, weil sie dem Gesetzeszweck des § 35a EStG widersprä-
che. Die gesetzgeberische Intention kann nicht durch „eigenmächtige“ (Voraus-
)Zahlungen umgangen werden. Insbesondere gilt dies auch für eine einseitige und 
bar jeder Marktüblichkeit vorgenommene Verwendungsbestimmung dergestalt, dass 
die nicht angeforderte Vorauszahlung ausschließlich (noch nicht erbrachte) Arbeits-
kosten umfassen soll. 

Steuerermäßigung für Erneuerung einer Heizungsanlage nur nach Montage 
und vollständiger Überweisung des Rechnungsbetrags 

Das klagende Ehepaar hatte die Heizung des von ihnen bewohnten Einfamilienhau-
ses im Jahr 2021 durch den Einbau eines neuen Gasbrennwertheizkessels moderni-
siert. Die Kosten für die Lieferung und die Montage des Kessels beliefen sich auf 
über 8.000 Euro. In der Rechnung waren auch Kosten für Monteurstunden und 
Fachhelferstunden enthalten. Seit März 2021 zahlten die Kläger gleichbleibende mo-
natliche Raten in Höhe von 200 Euro auf den Rechnungsbetrag. Im Jahr 2021 wur-
den infolgedessen 2.000 Euro bezahlt. Das Finanzamt lehnte bei der Festsetzung 
der Einkommensteuer für das Jahr 2021 die von den Klägern beantragte Steuerer-
mäßigung für energetische Maßnahmen ab. Erst mit Begleichung der letzten Rate im 
Jahr 2024 komme diese in Betracht.  
Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof schlossen sich dieser Auffassung an. 
Die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen kann (gemäß § 35c EStG) nicht 
in Anspruch genommen werden, bevor der Steuerpflichtige den in der Rechnung 



 
über die förderungsfähige Maßnahme ausgewiesenen Betrag vollständig auf das 
Konto des Leistungserbringers gezahlt hat. Bevor die vollständige Begleichung der 
Rechnung nicht stattgefunden hat, liegt der geforderte Abschluss der Maßnahme 
nicht vor. Daraus folgt weiter, dass auch die im Jahr 2021 geleisteten Teilzahlungen 
nicht zu berücksichtigen sind.  

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: Tatsächlich benutzte 
längere Fahrtstrecke als offensichtlich verkehrsgünstigere Fahrstrecke 

Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrsgünstiger als die kürzeste Verbindung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn der Arbeitnehmer 
eine andere - längere - Straßenverbindung nutzt und die Arbeitsstätte auf diese Wei-
se trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel schneller und pünktlicher 
erreicht. „Offensichtlich" verkehrsgünstiger ist die vom Arbeitnehmer gewählte Stra-
ßenverbindung dann, wenn ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass sich 
auch ein unvoreingenommener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den gegebe-
nen Verkehrsverhältnissen für die Benutzung der Strecke entschieden hätte. Dass 
bei extremen Stauverhältnissen die Umwegstrecke auch mal verkehrsgünstiger und 
schneller sein kann, reicht insoweit nicht aus. So entschied das Niedersächsische 
Finanzgericht (Az. 9 K 117/21). 
Krankheitsgründe können grundsätzlich gegen die Zumutbarkeit der Benutzung der 
kürzeren Fahrtstrecke sprechen. Die im Streitfall nicht weiter belegte erhöhte Unfall-
gefahr auf der kürzeren Fahrtstrecke sowie eine dargelegte Erforderlichkeit von 
planbaren Pausen wegen Rückenleidens bzw. Schwerbehinderung steht einer Un-
zumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke jedenfalls dann nicht entge-
gen, wenn der Kläger - wie hier - infolge eines Standortwechsels des Arbeitgebers in 
einem späteren Veranlagungszeitraum einen Großteil der streitbefangenen kürzeren 
Fahrtstrecke später tatsächlich nutzte. 

Umsatzsteuer 

Autohaus in Planungsphase: Kein Vorsteuerabzug für Erwerb eines Super-
sportwagens als Ausstellungsstück 

Ein bereits vor der Erzielung von Ausgangsumsätzen als Ausstellungsstück für ein 
Autohaus erworbener sog. Supersportwagen (Porsche) kann eine Eingangsleistung 
sein, wenn die Verwendungsabsicht hinreichend belegt ist. So entschied das Nieder-
sächsische Finanzgericht (Az. 5 K 148/23). 
Der Erwerb eines solchen "Supersportwagens" kann sich gleichwohl als gänzlich un-
angemessen erweisen, wenn die Erzielung von Umsätzen mit dem geplanten Auto-
haus noch in weiter Ferne liegt und von Umständen abhängt, auf die der Unterneh-
mer keinen oder nur begrenzten Einfluss hat. Nach Maßgabe dieser Rechtsgrund-
sätze ist der Erwerb des Porsches vorliegend als unangemessen anzusehen. Dem 
vom Kläger begehrten Vorsteuerabzug steht hiermit das Vorsteuerabzugsverbot ent-
gegen. 
 
 

 

 



 
Bei Lieferung von Mieterstrom zum Vorsteuerabzug berechtigt 

Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine Photovol-
taikanlage selbst erzeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, handelt es sich 
nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien (langfristi-
gen) Vermietung von Wohnraum, sondern um eine selbstständige umsatzsteuer-
pflichtige Leistung. Diese berechtigt zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsleis-
tungen, da kraft Gesetzes für den Mieter die Möglichkeit besteht, den Stromanbieter 
frei zu wählen, und die Stromlieferung getrennt und nach individuellem Verbrauch 
abgerechnet wird. So entschied der Bundesfinanzhof (Az. XI R 8/21). 
Der Vermieter sah die Stromerzeugung und die Lieferung an die Mieter jeweils als 
eigenständige Leistung an, während das Finanzamt eine Gesamtleistung sah, näm-
lich die Vermietung einer Wohnung mit der dazugehörigen Stromlieferung.  
Der Grund für die gegenteiligen Auffassungen lag selbstverständlich darin, dass der 
Vermieter den Vorsteuerabzug für die Photovoltaikanlage beanspruchte, während 
das Finanzamt dies ablehnte. 
Der Bundesfinanzhof beurteilte diesen Fall insbesondere unter Berücksichtigung der 
hierfür abgeschlossenen Verträge. Da der Stromlieferungsvertrag unabhängig vom 
Mietvertrag über die Wohnräume bestand, handelte es sich nach seiner Auffassung 
um zwei verschiedene Leistungen. Die Vereinbarung über die Stromlieferung war 
unabhängig vom Mietvertrag kündbar. Dies ergibt sich auch aus § 42a Abs. 2 des 
Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), in dem ein ausdrückli-
ches Koppelungsverbot zwischen dem Miet- und dem Energielieferungsvertrag ent-
halten ist. Die Mieter konnten daher unabhängig vom Mietvertrag den Stromliefe-
rungsvertrag kündigen und danach den Strom von einem anderen Anbieter bezie-
hen.  


